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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.10.1956

Norm

StVO §15 Abs3

Rechtssatz

Das Überholen eines anderen Verkehrsteilnehmers, ohne sich zu vergewissern, ob dieser die Überholabsicht

wahrgenommen hat, und ohne daß dieser Zeit fand, entsprechend auf das Überholmanöver zu reagieren, stellt eine

nachdrücklich zu verurteilende Rücksichtslosigkeit dar.
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